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Werden  erhöhte  Wiederherstellungs-
kosten durch behördliche Auflagen von
der  Neuwertversicherung  umfasst?

Mit der Neuwertversicherung  in der Brandversicherung soll
der tatsächliche Schaden ausgeglichen werden, der dem
Versicherungsnehmer bei der Neuerrichtung dadurch ent-
steht, dass er einen höheren Betrag als den Zeitwert aufwen-
den muss, wenn er das zerstörte Gebäude wiederaufbaut.

Doch wie verhält es sich, wenn durch behördliche Wieder-
herstellungsbeschränkungen, so zum Beispiel durch Umwelt-
auflagen, Mehrkosten anfallen? So hatte der Bundesgerichts-
hof über die Erstattungsfähigkeit von Mehrkosten in Höhe
von € 130.000,00 wegen behördlich vorgegebener Baumaß-
nahmen zum Schutz der Umwelt und Mitarbeiter zu entschei-
den, die bei der Neuerrichtung nach einem Brandschaden
anfielen.

Die Versicherungsbedingungen AFB 87 (Allgemeine Bedingun-
gen für die Feuerversicherung)  schließen  derartige  Mehr-
kosten dem Wortlaut nach grundsätzlich aus. 

Hierbei wird folgendes vereinbart:

§ 5 Versicherungswert
1. Versicherungswert von Gebäuden ist 

a. Der Neuwert
Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich
Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions-
und Planungskosten 
(…)

§ 11 Entschädigungsberechnung 
1. Ersetzt werden 

• a) bei zerstörten oder infolge eines  Versicherungs-
falles abhanden gekommenen Sachen der Versiche-
rungswert (§ 5) unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles;

• b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten  zur  Zeit  des Eintritts  des  Versicherungs-
falles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall etwa
entstandenen und durch die Reparatur nicht auszuglei-
chenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles; die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit
durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird.

Restwerte werden angerechnet. Behördliche Wieder-
herstellungsbeschränkungen bleiben unberück-
sichtigt.

Dem Wortlauf nach sollen somit durch diese Vereinbarung
derartige Mehrkosten ausgeschlossen werden. Versichert seien
laut dem Vortrag der Versicherung Mehrkosten infolge behörd-
licher Wiederherstellungsbeschränkungen nur durch die den
Versicherungsschutz erweiternde Klausel 2302. Danach besteht
nur dann Versicherungsschutz, wenn diese Maßnahmen durch
förmliche Auflagen angeordnet wurden.

Der Bundesgerichtshof hat diese Bestimmung des § 11
AFB 87 in der oben erwähnten Entscheidung für intranspa-
rent und somit unwirksam erklärt, da diese den Versicher-
ten unangemessen benachteiligt.

Nach dem Transparenzgebot ist die Versicherung gehalten, ihre
Bedingungen so zu formulieren, dass die Rechte und Pflichten
für die Versicherten möglichst klar und durchschaubar darge-
stellt werden. So muss die Klausel die wirtschaftlichen Nach-
teile und Belastungen so weit erkennen lassen, wie dies nach
den Umständen gefordert werden kann.

Die mit dem völligen Ausschluss solcher Mehrkosten verbun-
denen wirtschaftlichen Nachteile werden dem Versicherten
nicht annähernd vor Augen geführt. Hier wäre es geboten und
möglich gewesen, klar zu formulieren, dass es um Mehr-
kosten infolge behördlicher Widerherstellungsbeschrän-
kungen geht und diese nicht ersetzt werden. Dies geht aus
§ 11 Nr.1 AFB 87 aber nicht hervor.

Die Versicherung hat hierauf bereits reagiert und die AFB 2008
wie folgt formuliert:

§ 8 Umfang der Entschädigung 
1. Entschädigungsberechnung

Der Versicherer ersetzt 
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles
abhanden gekommenen Sachen den Versicherungswert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; 

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles
zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstande-
nen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden
Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. (...)

Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist,
sowohl für die Restwerteanrechnung als auch
für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehr-
kosten unberücksichtigt.

Durch diese erweitere Formulierung will die Versicherung
nun dem Versicherten wie vom Bundesgerichtshof gefordert
deutlich vor Augen führen, dass diese Mehrkosten grundsätz-
lich vom Versicherungsschutz ausgenommen sind. Ob dies
deutlich genug ist, bleibt einer gerichtlichen Überprüfung
abzuwarten.

Hinsichtlich der bis dahin verwendeten Versicherungsbedingun-
gen AFB 87 ergibt sich jedoch aus der Entscheidung des
Bundesgerichtshofs die Unwirksamkeit dieser Einschränkung.

Mehr Informationen unter www.kreuzer.de oder unter

0911/20220. Kontakt: andreas.riedl@kreuzer.de
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Simon-Marius-Jubiläum 2014
Fränkischer Astronom entdeckte Jupitermonde 
16-sprachiges Internetportal im Aufbau

In 150 Tagen, gerechnet vom
Freitag, 20. September, wird
das Marius-Portal eröffnet.
Der markgräfliche Hofastro-
nom wird damit  erstmals
vollständig dokumentiert.
Alle Werke, Sekundärlite-
ratur, Presseberichte, Vor-
träge und Internetseiten
werden unter der  Adresse
www.s imon-mar ius .net
nachgewiesen und, wo  zu-
lässig,  angezeigt.  Eröffnet  wird  das  Marius-
Portal am 18. Februar 2014 im Staatsarchiv
Nürnberg.

Simon Marius (1573 – 1624) entdeckte in Ansbach
zeitgleich mit Galileo Galilei die vier großen Jupiter-
monde, publizierte seine Ergebnisse aber erst in
Nürnberg 1614 im Mundus Iovialis, der damit im
Jahr 2014 auf 400 Jahre zurückblicken kann.

Die Nürnberger Astronomische Gesellschaft hat
daher mit ihren Partnern in Ansbach, Bamberg,
Erlangen, Gunzenhausen, Ingolstadt und Nürnberg
das "Simon-Marius-Jubiläum 2014" ausgerufen.

Vorbereitet werden Vorträge,
eine Tagung, Publikationen und
insbesondere ein zentrales 16-
sprachiges Portal, das die Lite-
ratur von und über Marius
zusammenführt und der inter-
nationalen Wissenschaft wie
auch interessierten Bewohnern
der Region verfügbar macht.

Das Projekt wird ideell unterstützt von der  Hoch-
schule Ansbach, der Universität Erlangen-Nürnberg,
der Technischen Hochschule Nürnberg, der Univer-
sität Würzburg und dem Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte Berlin. Finanzielle Förde-
rung erhält das "Simon-Marius-Jubiläum 2014" von
der Staedtler Stiftung, den Städten Ansbach,
Gunzenhausen und Nürnberg sowie dem Landkreis
Weißenburg-Gunzenhausen, den Vereinigten Spar-
kassen Gunzenhausen und der Nürnberg Loge.

Marius in Russland

Auch mit einer künstlerischen Unterstützung der
Schüler und Schülerinnen des Art Studio "Obraz"
aus der russischen Wissentschaftsstadt Protwino
bei Moskau können die Initiatoren des Jubiläums-
jahres rechnen. In dieser Partnerschule des
"Museums für russische Sprache Nürnberg" werden
sich die künstlerisch begabten Kinder und Jugend-
lichen mit dem Thema "Der fränkischer Astronom
Simon Marius" im Malunterricht beschäftigen. "Das
wäre eine sehr schöne Bebilderung", so Pierre Leich
von der Nürnberger Astronomischen Gesellschaft.

NÜRNBERG - Bei Fahrscheinkon-
trollen tauchen immer wieder
gefälschte oder manipulierte
Fahrkarten auf. In diesem Zusam-
menhang wird vermehrt festge-
stellt, dass die Nutzer dieser
Fahrkarten angeben, sie von
Privatpersonen oder im Internet
gekauft zu haben. Ob das stimmt
oder nicht, lässt sich bei einer
Kontrolle oder in  der  Nachklä-
rung allerdings nicht beweisen.
Deswegen wird gegen den Fahr-
gast, der bei einer Kontrolle mit
einem gefälschten oder manipu-
lierten Fahrausweis auffällt, in
jedem Fall Strafanzeige erstattet. 

Alle VAG-Tickets sind mit speziel-
len Sicherheitsmerkmalen gekenn-
zeichnet – vergleichbar mit den
Sicherheitsmerkmalen bei einem
Geldschein. Der geschulte Kontrol-
leur erkennt sofort, ob man ihm

eine Fälschung vorzeigt oder nicht. 

Deswegen ist es ein viel zu hohes
Risiko, wegen eines vermeintlichen
Schnäppchens einen gefälschten
oder manipulierten Fahrschein zu
kaufen. Zumal für Verkäufe mittels
einer Privatperson gar kein Grund
besteht. Denn Fahrgäste können
nicht abgefahrene, gültige Fahr-
ausweise jederzeit im KundenCen-
ter umtauschen oder gegen Erstat-
tung des Restwertes zurückgeben.

Fahrkarten sollten nur über die
offiziellen Vertriebswege der VAG,
im VAG-KundenCenter im Vertei-
lergeschoss am Nürnberger Haupt-
bahnhof, in den  VAG-Verkaufs-
stellen, an den Fahrausweisauto-
maten, beim Busfahrer oder im
OnlineShop der VAG unter
www.vag.de/onlineshop gekauft
werden. 

AUGEN AUF BEIM FAHRKARTENKAUF!

Die Solarakademie Franken,
Nürnberg, eine Einrichtung des
Landesverbands Franken der
Deutschen Gesellschaft für Son-
nenenergie (DGS), erhält für ihre
Schulungen an Photovoltaikanla-
gen einen Wechselrichter von der
N-Ergie  Effizienz GmbH, einem
Tochterunternehmen der N-Ergie
Aktiengesellschaft. 

Der gespendete Wechselrichter
wurde bei der N-Ergie Effizienz
GmbH aufgrund einer Umbaumaß-
nahme eingespart. Er besitzt die
aktuellen Sicherheitsstandards und
wird bei der Solarakademie Franken
am neuen Standort auf dem ehema-
ligen AEG-Gelände eingebaut. 

"Ab dem ersten Quartal 2014 können wir in Schulungsräumen Messun-
gen und Arbeiten an einer eigenen Photovoltaikanlage mit Wechselrich-
ter durchführen", so Stefan Seufert von der Solarakademie Franken. "Wir
bieten Schulungen und zertifizierte Weiterbildungen zum DGS Solar
(fach)berater im Rahmen unserer DGS Solarschule an. Diese zusätzli-
che Qualifizierung zielt direkt auf das Handwerk. Dabei bilden wir Elek-
triker, Dachdecker aber auch die Branche Sanitär-Heizung-Klima weiter." 

Die Solarakademie Franken bringt mit ihrem Engagement  die Solarener-
gie voran. "Ziel ist es, gute, sichere und zuverlässige Anlagen zu bauen.
Dies gelingt mit gut geschulten Handwerkern", so Seufert weiter. 

Die N-Ergie Effizienz GmbH betreibt in Nordbayern 103 Photovoltaikan-
lagen mit einer Gesamtleistung von rund 2,4 MWp. Neben ihrem Enga-
gement im Bereich der Photovoltaik bietet die N-Ergie Effizienz GmbH
Unternehmen und Kommunen weitere innovative und nachhaltige Dienst-
leistungen in den Bereichen Contracting und Energiemanagement. 

Solarakademie Franken erhält Wechselrichter

Ingrid Kästner, zuständig für die Betriebs-
führung der PV-Anlagen bei der N-Ergie
Effizienz, übergibt  den Wechselrichter
an Björn Hemmann (li) und Stefan Seufert
(re), DGS Landesverband Franken e.V.




